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02 Baustellengemeinkosten

Ständige Vorbemerkungen
1. Zusätzliche Baustelleneinrichtung
Sind für zusätzliche Baustelleneinrichtungen, -räumungen und -umstellungen
(Sondergründungen, Ankerungsarbeiten u.dgl.) keine Positionen im LV vorgesehen, so sind die
diesbezüglichen Kosten mit dem Pauschalpreis der Baustelleneinrichtung abgegolten. Die
zeitgebundenen Kosten für die zusätzliche Baustelleneinrichtung sind mit den zugehörigen
Leistungpositionen abgegolten. Falls Positionen für eine zusätzliche Baustelleneinrichtung
vorhanden sind, dann sind diese im Umfeld der jeweiligen Leistungspositionen zu finden.
2. Bezeichnung "UT"
In dieser LB steht "UT" für "Unter Tage", das sind Leistungen, die nach ÖNORM B 2203-1 oder
ÖNORM B 2203-2 ausgeschrieben und vergütet werden.
3. Vortriebsunterbrechungen
Bauzeit: Bei der Bauzeitermittlung wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer
zur Gänze berücksichtigt, sofern sie am kritischen Weg liegt. Zeitgebundene Kosten: Die
zeitgebundenen Kosten werden mit Pos. 02.02.12.A (Grundposition) und Pos. 02.02.13.A
(Aufzahlung ZGKB Vortrieb), sofern die Vortriebsunterbrechung am kritischen Weg liegt, vergütet.
Vergütet wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer.
Gerätekosten: In der vom Auftraggeber als erforderlich anerkannten Dauer wird der mit den
Leistungspositionen des LV nicht erlöste Teil der anfallenden Gerätekosten mit Positionen der LG
98 Regiearbeiten vergütet. Grundlage dafür sind die in den K7-Blättern angeführten Geräte mit
den dort enthaltenen Ansätzen.
Lohnkosten der Vortriebsmannschaft: Bei Ausschreibung gemäß ULG 6201 (Modell (a)) gemäß
Position 62.01.85. Bei Ausschreibung gemäß ULG 62.02 (Modell (b)) gemäß Positionen 62.02.01
bis 62.02.35.
4. Abrechnungsbedingungen für zyklischen Vortrieb
Die Bauzeit- und Vortriebsdauerermittlung erfolgt ausschließlich in Kalendertagen. Es wird daher
auch mit den tatsächlichen Tagen je Monat gerechnet.
Vortriebs-Stillliegezeiten und Vortriebsunterbrechungen: Vortriebs-Stillliegezeiten und
Vortriebsunterbrechungen sind Ereignisse im Zuge des Vortriebs. Vortriebs-Stillliegezeit ist
definiert gemäß Punkt 3.46 ÖNORM B 2203-1: 2001-12-01. Vortriebsunterbrechungen ist
definiert gemäß Punkt 3.47 ÖNORM B 2203-1: 2001-12-01.
Voraussetzung für die Vergütung ist:

• das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu vertreten,
• das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber

bestätigt,
• geotechnische Messungen, geologische Aufnahmen und Ähnliches sind keine Ereignisse,
• dauert ein zu berücksichtigendes Einzelereignis kürzer als eine Woche, so wird es

hinsichtlich der zeitgebunden Kosten immer wie eine Vortriebsunterbrechung vergütet,
auch wenn es inhaltlich eine Vortriebs-Stillliegezeit ist,

• dauert ein zu berücksichtigendes Einzelereignis länger als eine Woche und ist es eine
Vortriebsunterbrechung, so wird die Position 02.02.13A im zu berücksichtigenden Ausmaß
vergütet. Auf die erforderliche Überprüfung innerhalb von sieben Arbeitstagen gemäß
Punkt 5.5.2.2 der ÖNORM B 2203-1: 2001-12-01 wird hingewiesen,

• dauert ein zu berücksichtigendes Einzelereignis länger als eine Woche und ist es eine
Vortriebs-Stillliegezeit so wird die eine Woche überschreitende Zeit mit den
Aufzahlungspositionen für Stilliegezeiten der ULG 0203 vergütet.

Betonier-Stillliegezeiten: Betonier-Stillliegezeiten sind Ereignisse im Zuge der Herstellung der
Innenschale. Betonier-Stillliegezeiten sind jene Zeiten, in denen im jeweiligen Betonierabschnitt
keine Betonierarbeiten (Innenschale) durchgeführt werden; ausgenommen davon sind
Beleuchtung, Bewetterung und Wasserhaltung.
Voraussetzung für die Vergütung ist:

• das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu vertreten,
• das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber

bestätigt,
• geotechnische Messungen und Ähnliches sind keine Ereignisse,
• dauert ein zu berücksichtigendes Einzelereignis kürzer als eine Woche, so wird mit der

Position 02.02.13.B vergütet,
• dauert ein zu berücksichtigendes Einzelereignis länger als eine Woche, so wird die eine
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Woche überschreitende Zeit ab Anordnung der Stilllegung mit den Aufzahlungspositionen
für Stilliegezeiten der ULG 0203 vergütet.

• die Umrechnung von Stunden auf Tage (d) erfolgt entsprechend der jeweils gewählten
Regelarbeitszeit.

Zur Veranschaulichung dient das Regelblatt 02.02-1. Dieses wird nicht Vertragsbestandteil.
5. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM B 2203-1: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb,
ÖNORM B 2203-2: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 2: Kontinuierlicher Vortrieb
ÖNORM B 2061: Preisermittlung für Bauleistungen, Verfahrensnorm,
RVS 05.05.41: Gemeinsame Bestimmungen für alle Straßen,
RVS 12.02.11: Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geräten.

0206 Baustellentafeln

Baustellentafeln Größe x/x cm beistellen, abtragen, laden und wegschaffen.
Die Tafeln sind aus wetterfestem Material samt Steher und entsprechenden Versteifungen
herzustellen, mit wetterfester Beschichtung zu versehen und nach Angaben des Auftraggebers zu
beschriften. Die Tafeln sind nach Angaben des Auftraggebers und standsicher aufzustellen, auf
Baudauer bereitzuhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder abzutragen, zu laden und
wegzuschaffen. Die Tafeln verbleiben im Eigentum des Auftragnehmers.
Die Leistung beinhaltet auch:

• das Beistellen der Tafeln, der Steher, der Verstrebungen u.dgl.,
• die erforderlichen Grabungsarbeiten.

020601

020601F Baustellentafel AN 100/150Z

3 Stk. Baustellenvorankündigungstafeln Größe 100/150 cm von Seiten AN beistellen, abtragen,
laden und wegschaffen.

3 Standorte:
1) Südumfahrung Tulln - KV B14/Langenlebarnerstraße
2) Südumfahrung Tulln - KV B14/L120 - Draakenkreisverkehr
3) St. Andrä v.d. Hagenthale - KV B14/L118

Notiz:

. . . . . . . . . . . .L

. . . . . . . . . . . .S

Stk . . . . . . . . . . . .3,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 02 . . . . . . . . . . . .Baustellengemeinkosten
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06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Ständige Vorbemerkungen
1. Lagerung
Für die Lagerung des Rasens, des Ober- und Zwischenbodens wird vom Auftraggeber ein den
gegebenen Verhältnissen entsprechend breiter Grundstreifen beiderseits der Trasse für die
Dauer der Bauzeit beigestellt, sofern in den Ausschreibungsunterlagen keine andere Regelung
getroffen ist.
2. Verrechnungskubatur
Bei allen Abtrags-, Aushubs- und Transportpositionen erfolgt die Vergütung für das Lösen, Laden
und Verführen der Massen nach dem Ausmaß in der natürlichen Lagerungsdichte unter
Zugrundelegung der an Ort und Stelle einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
festgelegten Grenzen der Bodenschichten.
Die Begriffe "unbewehrt, gering bewehrt und bewehrt" sowie "Stahlbeton" sind der ÖNORM EN
1992-1-1 entnommen.
3. Ausmaßquerprofile
Das Ausmaß sowohl der Abtrags- als auch der Auftragsmassen wird nach den planmäßigen
Querprofilen ermittelt. Die Ausrundungen an Einschnitts- und Dammböschungen werden hierbei
vernachlässigt. Bei Abtrags- bzw. Vorarbeiten für die LG 08 und LG 19 werden die Abträge nur
entsprechend der theoretischen Abrechnungs- bzw. Verrechnungsbreiten dieser LG vergütet.
4. Mehr- oder Minderdicken
Bei Mehr- oder Minderdicken gegenüber der ausgeschriebenen Dicke wird das Ausmaß im
Verhältnis der tatsächlichen zur ausgeschriebenen Dicke umgerechnet und das vermehrte oder
verminderte Ausmaß der Abrechnung unter Beibehaltung des Einheitspreises zugrunde gelegt.
Bei mehreren ausgeschriebenen Dicken hat die Ermittlung so zu erfolgen, dass zwischen den
benachbarten Dicken interpoliert oder über die beiden nächstgelegenen Dicken hinaus
extrapoliert wird.
5. Bodenklassen
Hinsichtlich der Einteilung der Bodenklassen gilt die ÖNORM B 2205.
6. Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen sind insbesondere folgende Nebenleistungen abgegolten:
6.1 Das Abtragen und Wegschaffen von vereinzelten Sträuchern, Gehölzen und Wurzelstöcken
bis 10 cm Stammdurchmesser.
6.2 Die Kosten für die Behebung von allfälligen Schäden auf angrenzenden landwirtschaftlich und
gärtnerisch genützten Grundstücken, verursacht durch Samenanflug ausgehend von
unerwünschtem Aufwuchs auf Oberbodenzwischenlagern u dgl.
6.3 Die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Lagerung von Oberboden u.dgl.
beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten.
6.4 Die bei Abtragsarbeiten "mit Maschineneinsatz" entstehenden Kosten für den dabei
notwendigen händischen Abtrag.
6.5 Die Erschwernisse, die durch oder bei Ausscheiden von Massen entstehen, die nicht oder nur
beschränkt verwendbar sind.
6.6 Sicherungen zur Vermeidung von Schäden durch Niederschläge.
6.7 Das Säubern und die Freihaltung aller Böschungen, insbesondere solcher in Felsböden, von
lockeren, absturzgefährdeten Gesteinsbrocken u.dgl. bis zur Übernahme.
6.8 Die Erschwernisse, die durch Aussparung und nachträgliche Herstellung von Schüttungen an
Stellen, an denen Kunstbauten errichtet werden, verursacht sind, soweit diese Erschwernisse
aufgrund der Ausschreibungsunterlagen vorherzusehen waren.
6.9 Die Leistung beinhaltet auch die Reinigung aller beim Abbruch verunreinigter, angrenzenden
Flächen und Schächte.
7. Eingriffe in das Landschaftsbild
Eingriffe in das Landschaftsbild im Baustellenbereich wie das Abtragen und Wegschaffen von
Bäumen und Sträuchern, Entfernen von Leitungen, Einfriedungen, Wegen, Viehtränken u.dgl.
dürfen nur mit Genehmigung des Auftraggebers vorgenommen werden, auch wenn dies nur für
vorübergehende Baumaßnahmen erfolgt. Hiebei ist zu berücksichtigen, dass allenfalls einzelne,
in der Ausschreibung angegebene Bäume und Sträuchergruppen erhalten bleiben müssen.
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8. Trennung von Materialien, Abrechnung
Das Regelblatt 06-1 ist als Leitfaden für die Positionszuordnung zur Abrechung zu verstehen.
Falls für das "Trennen" keine eigenen Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen
Mehrkosten mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.
9. Baurestmassentrennverordnung
Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung
durchzuführen.
10. Abtragskonzept
Auf Verlangen des Auftraggebers ist vom Auftragnehmer ein Abtragskonzept vorzulegen.
11. Schonender Abtrag
Für den schonenden Abtrag des für den Wiedereinbau vorgesehenen Materials gilt:
Beschädigte Teile sind vor Beginn der Abtragsarbeiten gemeinsam mit dem Auftraggeber
festzustellen. Durch unsachgemäßes Abtragen beschädigte Teile sind vom Auftragnehmer zu
ersetzen bzw. können solche mit Zustimmung des Auftraggebers ohne gesonderte Vergütung für
eine Wiederverwendung bearbeitet werden.
Die Leistung beinhaltet auch:

• das Aussortieren unbrauchbaren Materials samt Laden und Wegschaffen,
• das Laden und Wegschaffen des anfallenden Reinigungsgutes,
• die ordnungsgemäße Zwischenlagerung des für den Wiedereinbau vorgesehenen

Materials.
Verrechnet wird:

• die wiederverwertbare Menge.
12. Transportleistungen
12.1 Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem
jeweiligen Einheitspreis abgegolten.
12.2 Bei Positionen mit Verrechnungseinheiten gilt:
1 VE = 1 Mengeneinheit mal 1 km Transportentfernung, angefangene km werden für ganze
verrechnet.
12.3 Bei Waggonverladung werden die schienengebundenen Transportmittel vom Auftragnehmer
und die Verladestelle durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt bzw. gesondert vergütet.
13. Angeführte Normen und Richtlinien
ÖNORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm"
ÖNORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken"

0616 Abtrag bituminöse Schichten u.dgl.

Ständige Vorbemerkungen
1. Wegschaffen
Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials,
bei welchem die Anforderungen für die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
sämtliche allfällige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen für
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgültig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird. Bei Überschreitung der Anforderungen werden die
Mehraufwendungen für die rechtskonforme Behandlung gegen Nachweis gesondert vergütet.

Flächenfräsen von bituminösen Schichten auf Fahrbahnen und Abstellstreifen auf eine
Gesamttiefe von x-x cm innerhalb der gebundenen Schichten und einer Gesamtfräsbreite von x
m und auf ein Transportgerät laden.
Die bituminöse Schicht ist auf die vorgeschriebene Tiefe mit einer Genauigkeit von +/- 5 mm
abzufräsen. Die Abweichung der abgefrästen Fläche von der Ebenheit darf höchstens 6 mm auf 4
m Lattenlänge betragen.
Die Leistung beinhaltet auch:

• die Erschwernisse im Bereich bestehender Schachtabdeckungen, Einlaufgitter,

061618
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Straßenkappen u.dgl. sowie das Anarbeiten an Randsteine und Pflasterungen aller Art,

• das Kehren der Fräsfläche,
• das Aufnehmen und Wegschaffen des Kehrgutes.

Verrechnet wird:
• das ermittelte Flächenausmaß,
• Tieferliegende Bereiche innerhalb der angeordneten Fräsbreite, die beim Übergang des

Fräsgerätes nicht erfasst werden, werden nicht abgezogen. Ebenso werden Flächen von
Schachtabdeckungen u.dgl. mit einer Einzelfläche bis 1 m2 nicht abgezogen.

061618A Flächenfräsen Bit.Schicht Fahrbahn >0-4 cm >=2,50 + laden m2

Flächenfräsen und laden durch AN
Abtransport Fräsmaterial - Organisation und Koordinierung mit AN durch AG

Notiz:

. . . . . . . . . . . .L

. . . . . . . . . . . .S

m² . . . . . . . . . . . .3.000,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 06 . . . . . . . . . . . .Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten
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26 Bituminöse Trag- und Deckschichten

Ständige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Bei der Herstellung bituminöser Schichten ist das Mischgut mittels Fertigern einzubauen.
Handeinbau ist nur dort zulässig, wo der Einsatz eines Fertigers wegen beschränkter
Raumverhältnisse oder ungünstiger Flächenformen nicht möglich ist. Die Kosten für diese
Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern nicht in der Ausschreibung eigene
Positionen hierfür vorgesehen sind.
Beim Einbau von bituminösen Schichten sind die Kosten für Erschwernisse infolge von
Schachtabdeckungen u.dgl. mit den Einheitspreisen abgegolten (z.B. Behinderungen beim
Einbau, Entfernen provisorischer Anrampungen, Schutz der Abdeckungen gegen Beschädigung
und Verunreinigungen u.dgl.). Eine allfällig erforderliche höhenmäßige Berichtigung von
Abdeckungen u.dgl. wird nach den hierfür vorgesehenen Positionen der LB gesondert vergütet.
Beim Anschluss an bestehende Randeinfassungen sowie im Bereich von
Fahrbahnübergangskonstruktionen hat die Verdichtung besonders sorgfältig zu erfolgen. Bei
Fehlen von Randeinfassungen ist ein stetiger Verlauf des Randes durch geeignete Maßnahmen
sicherzustellen.
Beim Einbau auf Abdichtungen (z.B. Brückenabdichtungen) ist die Mischgutanlieferung so
durchzuführen, dass der Einbau und die Verdichtung im Bereich der minimalen Ein-
bautemperatur und der maximalen thermischen Beanspruchung der Brückenabdichtung (< 170
Grad C) erfolgt. Weiters sind alle Maßnahmen zum Schutz der Abdichtung gegen Beschädigung,
Verunreinigungen u.dgl. und sämtliche Mehraufwendungen für den Einsatz geeigneter
Verdichtungsgeräte mit geringer dynamischer Belastung auf das Brückentragwerk beim Einbau
auf Brücken mit den Einheitspreisen abgegolten.
2. Verrechnungshinweise

Verrechnungsbreiten bei Abrechnung nach m2:
Für die Verrechnung der Leistung ist jeweils die Oberfläche der einzelnen Schichten maßgebend.
Bei Ausführung zwischen Randeinfassungen gilt als Verrechnungsbreite für bituminöse Schichten
die innere Breite zwischen den Randeinfassungen, maximal jedoch die plangemäße oder
angeordnete Breite. Bei Fehlen einer Randeinfassung gilt für die Verrechung der obersten
Schicht die ausgeführte, höchstens jedoch die festgelegte Breite an deren Oberfläche. Bei
darunterliegenden Schichten gilt als Verrechnungsbreite die Breite der darüberliegenden Schicht,
vermehrt um deren doppelte Dicke. Die Kosten für den Mischgutmehrverbrauch infolge der
abgeschrägten Ausführung der Ränder sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Öffnungen, Vorsprünge und Einbauten bzw. Abdeckungen von mehr als 1,00 m2 Einzelfläche
sind bei der Verrechnung abzuziehen.
3. Technische Detailanforderungen
Sofern nicht anders angegeben, gilt für Positionen mit der Gesteinsklasse G3 als Anforderung an
den PSV-Wert der Gesteinskörnung ein Wert von >= 35.
4. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
Die Technischen Vertragsbedingungen der RVS 08.16.01, 08.97.05, 11.06.59 und 15.03.15 sind
einzuhalten.
Für Schutzschichten gilt ergänzend die RVS 15.03.15.
5. Angeführte Normen und Richtlinien
RVS 08.16.01 "Anforderungen an Asphaltschichten"
RVS 08.97.05 "Anforderungen an Asphaltmischgut"
RVS 11.06.59 "Bestimmung des Calciumhydroxidgehalts von Mischhfüller, Extrahierten Füller
und Kalkhydrat"
RVS 15.03.15 "Brückenabdichtung, Fahrbahnaufbau auf Brücken"

2601 Vorarbeiten

Ständige Vorbemerkungen
1. Angeführte Normen und Richtlinien
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RVS 08.16.02 "Anwendung von Asphaltvlies"
EN ISO 10319 "Geokunststoffe - Zugversuch am breiten Streifen"

Reinigen der Oberflächen von gebundenen Schichten mit Hochdruck-Wasserstrahl mit
mindestens 100 bar Druck über die gesamte Breite des Spritzbalkens.
Die Leistung beinhaltet auch:

• das Absaugen, Laden und Wegschaffen des Reinigungsgutes.

260102

260102A Reinigen Hochdruckwasser >= 100 bar

. . . . . . . . . . . .L

. . . . . . . . . . . .S

m² . . . . . . . . . . . .3.000,00 EP . . . . . . . . . . . .

Vorspritzen mit Bitumenemulsion.
Das Vorspritzmittel ist im Spritzverfahren gleichmäßig verteilt aufzubringen. Sichtflächen von
Randeinfassungen, Leiteinrichtungen, Geländer u.dgl. sind vor Verunreinigungen durch das
Vorspritzen zu schützen.

260105

260105A Vorspritzen

. . . . . . . . . . . .L

. . . . . . . . . . . .S

m² . . . . . . . . . . . .3.000,00 EP . . . . . . . . . . . .

2630 Bituminöse Deckschichten m2

Bituminöse Deckschicht mit den Kennzeichnungen Sorte x, Größtkorn x, Funktion x,
Bindemittelsorte x, Typ x, Gesteinsklasse x, im verdichteten Zustand x cm dick für Fahrbahnen
und Abstellstreifen bzw. für Gehsteige, Radwege und Bahnsteige herstellen.
Gesondert vergütet wird:

• das Reinigen bei bereits unter Verkehr liegenden Asphaltschichten,
• ein erforderliches Vorspritzen.

263010

263010A AC16deck,70/100,A1,G1, 4cm Fahrb/Abstell

. . . . . . . . . . . .L

. . . . . . . . . . . .S

m² . . . . . . . . . . . .3.000,00 EP . . . . . . . . . . . .

2631 Bituminöse Deckschichten nach Tonnen

Mischguteinbau nach Tonnen mit bituminösem Deckschichtmaterial mit den Kennzeichnungen
Sorte x, Größtkorn x, Funktion x, Bindemittelsorte x, Typ x, Gesteinsklasse x.
Mischgut liefern und auf die Unterlage profilgemäß aufbringen und verdichten. Für Fahrbahnen
und Abstellstreifen bzw. für Gehsteige, Radwege und Bahnsteige.
Gesondert vergütet wird:

263110
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• das Reinigen bei bereits unter Verkehr liegenden Asphaltschichten,
• ein erforderliches Vorspritzen.

263110A AC16deck,70/100,A1,G1,Fahrb./Abstellst. Einb-t

ProfilierungNotiz:

. . . . . . . . . . . .L

. . . . . . . . . . . .S

t . . . . . . . . . . . .30,00 EP . . . . . . . . . . . .

SummeLG 26 . . . . . . . . . . . .Bituminöse Trag- und Deckschichten
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Zusammenstellung der Leistungsgruppen
FSV-VI-004 SummeLG BEZEICHNUNG

. . . . . . . . . . . . EUR02 Baustellengemeinkosten

. . . . . . . . . . . . EUR06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR26 Bituminöse Trag- und Deckschichten

Summe LV . . . . . . . . . . . . EUR
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Schlussblatt
GesamtBezeichnung

. . . . . . . . . . . . EURSumme LV

. . . . . . . . . . . . EURSumme Aufschläge/Nachlässe

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURzuzüglich . . . . % USt.

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis

Legende für Abkürzungen:
TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)

Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)

V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“
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